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RS UVS Kärnten 1995/10/04 KUVS-
115/1/95;
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1995

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten - eines selbständigen Rechtsanwaltes - daß er davon ausgegangen ist, daß es bei

Radarphotos fallweise zu Verfälschungen der Nummerntafel gekommen sei, vermag ihn nicht zu exkulpieren, wenn im

Au5orderungsschreiben gemäß § 103 Abs 2 KFG das Kennzeichen des Beschuldigten ordnungsgemäß angeführt war

und unabhängig vom zugrundeliegenden Delikt der Beschuldigte verp;ichtet ist, eine entsprechende Auskunft zu

erteilen, da die Kenntnis einer zur Last gelegten Verwaltungsübertretung für die Verp;ichtung des Zulassungsbesitzers

dem Auskunftsverlangen der Behörde nachzukommen, nicht erforderlich ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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